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Pom Preußischen Feuerwehr-Beirat. 
Ter Borsitzende des Preußischen Landes-Feuerwehr- 

Vcrbandes, Branddirektor Tietzler in Türen, versendet 
ein Rundschreiben, in welchem den Verbandsmitgliedern 
Mitteilung voit der Entscheidung de» Ministers des Innern 
betreffs de» Preußischen Feuerivehr Beirats gemacht ivird. 
Ta der Minister auch in Zukunft an der bisherigen llcbung, 
nur die Vertretungen der freiwilligen und Pslichtsencrwehren 
und der deutschen Berufsfeuerwehren zu Gutachten und Be 
ratungeri hcranzuziehen, sesthalten tuill, so wird vorge 
schlagen, von der Bildung des geplanten Beirats abzn 
sehen. Tie Schriftstücke lauten: 

Der Minister des Innern. 

^ " ll OS'.». Berlin, den 24. Januar 1908. 
A b sch r nt. 

Aus den Bericht vom ->i. Juli v. I. Nr. l .4990 
leite ü1> Euer Hochwvhl geboren ergebenst mit, daß zwar 

gegen die Mehrzahl der Bestimmungen der „Satzungen für 
einen Preußischen Feuerwehr Beirat" keine grundsätzlichen 
Bedeuten bestehen, daß ich aber auch in Zukunft an der 
bisherigen Hebung, in den mir geeignet erscheinenden Fällen 
die Vertretungen der freiioilligen und Pftichtseuerwehrcn 
uitd der deutschen Bertifsfeuerwehren zur gutachtlichen 
Aeußcrung und event. zur direkten Beratung heranzuziehen, 
festhalteil muß. 

An den Herrn Polizeipräsidenten hier. 
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme. 

In Vertretung, gez.: (Name unleserlich.) 
An 

den Preußischen Landes = Feuerwehrausschuß. 
z. H. de-:- Vorsitzenden. Herrn Beigeordneten Dietzler 

zu 
Düren. 

preußischer 
Landes-I-euerwestr-Verstand. Türe» .Rhld.h Jan. 1908. 

Der Vorsitzende. 
Rundschreiben Ar. 4. 

Zugleich hierbei unterbreite ich Ihnen, sehr geehrter 
Herr Kamerad, in der Anlage die Abschrift eines von 
Sàer Exzellenz den, Herrn Minister des Innern, mir 
zur Kenntnisnahme mitgeteilten Schreibens, das über die 
unter der Mitwirkung des Preußischen Landes-Feuerwehr 
Ausschusses zu Stande getommenen Satzungen des ge- 
planten „Preußischen Feuerwehr-Beirats" entscheidet. 

Rach dieser Entscheidung ist wohl der besondere Zweck 
des geplanten „Beirats", nämlich eine einheitliche nitd ge- 
meinsame Vertretung sämtlicher preußischer Feuerwehren zu 
schassen, hinfällig und ebenso die dem „Beirat" in §§ 2 
und 3 seines Satzungsentwurfs gestellte Aufgabe lind Tätig- 
keit wirkungslos gclvordeit. Ich denke, daß Sie sich daher 
mit mir einverstanden erklären, nunmehr diese Sache fallen 
zu lassen und von der Bildung eines solchen „Beirats" 
abzusehen, daß dagegen der „Preußische Landesseuerwehr 

Änsschnß" in seiner bisherigen Zusammensetzung auch ferner 
als alleiniger Vertreter des „Preußischen Landes Feuerwehr- 
Verbandes sich dem Königl. Ministerium zur Auskllnsts 
erteilung in allen Fragen des Feuerlösch nnb Rettungs- 
Wesens und der Feuerverhütuitg, soivic zur Bearbeitung 
der voit ihm verlangten Berichte lind Gutachten zur Ver 
sügung stellen nnb andererseits ebenso ivie bisher Anträge 
direkt all dieses richten iuili. 

Ich bitte, mir recht bald Ihre Ansicht darüber init 
zuteilen, damit ich weiteres veranlassen tarnt. Ebenso nehme 
ich an, daß Sie das niitgeteilte Ministerialschreibcn in 
geeigneter Meise, etwa durch Abdruck in Ihrer Berbanos- 
zeitung, Ihren Perbandswebren bekannt geben iverden. 

Aiit kameradschaftlichem Gruß! 
Der Vorsitzende des Preußischen Landesfeuerwehrverbandes: 

T i e tz l e r. 

Kcuer schütz der Kamine. 
Im „Organ für 'Schornsteinfegerwesen wird gc 

schrieben: Taß die meisten Brände ans Unvorsichtigkeit 
^urnckzuführen sind, ist erwiesen, nnb daß bei Entstehung 
eines Brandes in den meisten Fällen, ivo nur irgendwie ein 
Anschein dazu vorliegt, um eine Ursache zu finden und sie 
aus andere abwälzen zil können, in erster Linie die Schorn 
steinseger dazu herhalten müssen, ist eine bekannte Sache. 

Taß ich die Unvorsichtigkeit als Ursache der meisten 
Brände bezeichne und daß dies auf Wahrheit beruht, be- 
richtete ick, scholl früher an» meinen Erlebnissen. So habe 
ich z. B. aber auch, als ich in Teschen (österr. Schlesien) 
gearbeitet, im Gebirge sehr selten Schornsteine angetrosfcn! 
Tiè Gemeinde Weichsel bei Tkotschau zählte z. B. 700 
Nunlinern, von denen die evangelische Pfarre, Die Schule, 
das Forsthans, das Hans de» Kaufmanns, zwei Gast 
Häuser, die katholische Schule und die Pfarre Schornsteine 
hatten- alte übrigen Häuser waren oline Schornsteine: in 
manchen großen Gemeinden war sogar nur das Forsthaus 
init citiein Schornstein versehen Ter Rauch ging durch 
alle Fugen, denn in der Wohnstube ivurde auf einem 
Herd Scheitholz aufgelegt und angezündet, und die Töpfe 
stellte man aus beide Seiten des Feuerherdes anf. Nach- 
dem abgekocht, wurde nach dein Verschwinden der Flamme 
und des Rauches das Loch über der Stubentür, das als 
Ansgang für den Rauch gedient, mit Hadern zugestopft, 
die Holzkohlen wurden aus dem Herde auseinandergescharrt 
und so die Stube war», gemack't. Tie erzeugte Wärme war 
hiilreichend, uni ohne Zudecke schlafen zil können, denn 
ich war etliche Mat in so einer Wohnung über Nacht. 

Ei», andere: Mat ging ich an einem solchen Hause 
vorüber und nahm wal,r, daß der Railch so stark aus ihm 
hervorkam, daß ich, obwohl scholl daran gewöhnt, doch im 
Zweifel war, ob nicht dort ein Feuer ausgebrochen ist. 
llnb dennoch war ein Schornstein in deni Hause vorhanden. 
Ich trat in da-.- Hans und fand in demselben ein Weib nor, 
das oen Backofen bediente, in welchem starke Holzscheite 
brannten und aus welchem oas Feuer wie eine Garbe 
strömte. Als ich nach oben sah, bemerkte ich, daß ans dem 
Batten eine Hoizdecke lag, die das Weib, als sie zu brennen 
ansing, mir einem großen Wisch, den sie in da» in einem 
Bottich befindliche Wasser tauchte, fortwährend begoß. 
Als ich nun nin den Zweck des Schornsteius fragte, oa 
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amrmnlete die Frau, daß der Schornstein für den Kessel 
zum Tnchwalken bestimmt iväre. Ta-? Tuchweben besorgen 
die Kroaten nämlich selbst, und unter dem Schornstein 
fällt ihnen der Ruß nicht in den Kessel. Würden sie einen 
Schornstein auch zum Koche» oder sonstwie zu einer F-eue 
rung verwenden und der Rauch ihnen nicht das^ Haus 
verrauchen, so würde ihnen das Holziverk und die Schober 
auf dem Tachstuhl verfaulen. Tie Strohhalme hingen vom 
Tuche herunter >rnd waren fingerdick mit Glanzruß bedeckt. 

Nun wird man fragen, wie war es da wohl mit der 
Feuersicherheit bestellt? Ich war dort 5r Jahre in Arbeit, 
und dennoch ist nicht ein einziges Mal ein Haus während 
dieser Zeit abgebrannt. Tie Leute handelten alle nach dem 
vorbezeichneten Beispiel tind hüteten ilir Eigentum sogar 
wie ihren Augapfel. Aber trotzdem konnte man meilenweit 
gehen und vergeblich fragen, ob jemand von ihnen ver 
sichert wäre. Ta hätten die Leute gefragt, was denn das 
für eine Institution fei. So kotinte inan auch in den 
Städten die versicherten Besitzer an den Fingern aufzählen. 

Jetzt ist es freilich darin auch ganz anders gewordene 
da sieht man an den Häusern öfters Tafeln von irgend 
welcher Feuersozietät, aber auch nur in den Städten, in 
den Törfern sehr selten. Bei uns braucht einer nur zii 
sehen, daß er bei einem Brande ans deiti Hanse heraus 
kommt, da er sogar seine Beinkleider am Leibe versichert pat. 

Mit der Feuersicherheit war es also dort schlecht be 
stellt, und die Schattenseiten habe ich hervorgehoben. Tie 
Feuerversicherung ist jedoch eine wohltätige Einrichtung, 
die viel Gutes stiftet unb bei vielen Leuten eine wohl 
tuende Wirkung ausübt, trotzdem die Lenke mitunter alte 
Häuser besitzen, die Hunderte von Jahren alt sind und 
in denen in dieser langen Zeit nicht eitimal ein kleiner 
Brand entstanden ist. Wenn aber trotzdem die Unvorsichtig 
feit beim Brande einmal eine Rolle gespielt hat, dann ist 
der Schornsteinfeger daran schuld. Sagten mir doch die 
Leute bei einem Scheuerbrande ganz einfach, daß vom 
Schornsteine ans dem Hause Feuerfunken ans das Tnch 
getrieben wilrden. Aus dem Lairde dagegen sagten die 
Leute bei einem Hansbrarrde zu dem Eigentümer, der die 
Brandnrsache angeben sollte, es wäre am besten, einen 
Schornsteinbrand vorznschützen. Tiese einfältigen Leute 
dachten nicht daran, welchen Kummer und wie viel Un 
annehmlichkeiten sie dem Schornsteinfeger dadurch bereiten 
sonnten! 

Wie gewissenlos in Vieser Hinsicht manche Menschen 
Vorgehen, möge ein Fall beweisen. Ein vor dem Bankerott 

Feuilleton. 

Zum Kode verurteikt. 
Erzählung von Helene Stokl. 

(Schluß.) 
Aber Erernia hatte den Blick nicht, wie sonst wohl, der 

lockenden Ferne zngewandt, sein Leben und sein Hoffen 
waren versunken In sich zrtsammengebrochen saß er da 
und dachte, wie gut es sich schlafen müsse draußen auf 
dem kleinen, vom Wald halb überwachsenen Friedhof. Ob 
Anninrä zu seinein Grabe kommen würde, wenn er dort läge? 
Er hatte nichts von ihr gehört, feit man ihn gefangen fort 
geführt Haßte, verurteilte sie ihn wie die anderen? Er 
wußte es nicht und begehrte es nicht zu missen. 

Ta rauschte es neben ihm im Gesträuch. Vom Torfe, 
den kleinen Weg herauf, mußte jemand gekommen fein. 
Er richtete sich nicht auf, ihm galt es gleich, wer es lvar. 
Ta schlug es in gebrochenen Tönen an sein Ohr: „Eremia!" 

Er suhr empor. Vor ihm. die dunklen Augen in 
Tränen schwimmend, stand Anninka. Das bunte Tuch war 
von ihrem Kopse gesunken, das Antlitz schimmerte weiß 
in dem Hellen Mondlicht. 

„Eremia," flüsterte sie noch einmal. 
„Anninka, Tu hier, bei mir? Was willst Tu bei dem 

von allen Verachteten?" 
„Sie sollen Dich nicht verachten!" stieß sie mit bebenden 

Lippen hervor „Was hast Du getan, um verachtet zu 
werden?" 

„Vergißt Du, wen sie heute begraben haben? Daß 
»lein Bruder durch meine Schuld starb, mein Vater um 
den Verstand kam? Ich habe alle die Meinen ins Un 
glück gebracht." 

Änninkas Augen blitzten. „Sage lieber, sie haben Dich 
ins Unglück gebracht! Was kannst Du für die Tat Deines 
Bruders?" 

„Er erschlug den Jlli, um mich zu schützen." 

stehender Kaufmann alarmierte die Fencrwebr, weil sein 
Schnittwarenlager brannte. Als das Feuer gelöscht war, 
fragte man ihn, wie denn das Feuer ansgekommen wäre. 
Er antwortete: ans dein Schornstein! Der Schornstein 
war aber ein Winterschornstein, und der Ofen war wegen 
Ranntmangels im Sommer hinansgetragen worden. Nun 
lachten natürlich alle Anwesenden, worauf er sehr tiieder 
geschlagen antwortete: er habe nach der Ursache geforscht, 
und da schien ihm dieser Answeg der leichteste! 

Sonderanfordcrmlgen an Warenhäuser 
und an solche anderen Geschäftshäuser, in welchen 
größere Mengen brennbarer Stoffe fcilgetialten werden. 

Vom 2. November 1907. 
Tie. nachstehenden Bestimmungen gelten für Gebältde, 

in denen in mehr Geschossen als im Erdgeschoß und in den: 
darüber liegende» Stockwerk größere Mengen brennbarer 
Stoffe feilgehalten werden. Sogenannte Engros (Muster 
lagcr-) Geschäfte sind als Warenhäuser )c. im Sinne dieser 
Bestimmungen nicht anzusehen. 

Aii solche Waren lind Geschäftshäuser sind unbeschadet 
de-' allgemeinen örtlichen baupolizeilichen Vorschriften pvli 
zeiljchcrseits folgende Sonderansorderungen zu stellen. 

I. K e l l c r g e s ch o ß. 
l. Tas Kellergeschoß ist von, Erdgeschoß uub dessen 

Schaufenstern feuerfest H abzutrennen. Oefjnnngen zwischen 
beiden Geschosse» für Treppen und Warenanfzüge zur aus 
schließlichen Verbindung dieser Geschosse sind mit der Maß 
gäbe gestattet, daß sie nach beiden Geschossen hin dtirch feuer 
feste Wände mir feuersicheren -) Türen abzuschließen sind. 
Nach Lagerräumen im Keller sind Oeffnnngen für Treppen 
aber nur dann zulässig, wenn die Lagerräume in der Grund 

i Als s o ii e r i e st c Konstruktionen gelten znrZeit neben 
den massiven: 

a Decken ans »»verbrennlichen Baustoffen, wozu auch 
Röhnensche Voutenplatden, Kleinesche Decken und ähnliche 
Konstruktionen z» rechnen sind: 

I" Wände ans Beton oder Kalkmörtel, ohne Eisen einlagen 
hergestellte fugenlose Wände, Monierwände, Streckmetall 
wände u. dergl. 

Decken und Wände, deren Eisenteile nicht gtutsicher (s. An. 
merknng 3 nmhüllt sind, gelten nicht als feuerfest. Siehe auch 
Anmerkung 2, vorletzten Absatz. 

- Als feuersicher gelten zur Zeit außer de» oben 
angegebenen folgende Konstruktionen: 

„Das hätte er bleiben lassen sollen. Bist Du nicht 
ein Mann, der sich selber schützen kann? Hätte Dnmitrn 
seinen Jähzorn bezivnngen, alles wäre gut." 

Es stieg ein Schluchzen in ihr auf, aber sie unter- 
drückte es. „Hatte er es aber getan, dann mußte er auch 
dafür büßen,nicht Du! Wie lvn nte er Dir die Strafe aufbürdeü?" 

„Er wußte nicht, daß es ums Leben ging." 
„Wäre es Dir leichter geworden als ihm, jahrelang 

sin dumpfen Kerker z>t sitzen, Dir, dem der Wald alles ist?" 
Er schauderte zusammen. „Ich wäre daran gestorben," 

nturmelte er. 
„Worum willigtest Tn dann ein?" 
„Ter Vater wollte es." 
„Und warum wollte er es? Weil er Dich von >eher 

nicht für voll gelten ließ. Immer hat der Vater de» Tumitru 
vorgezogen Tu galtest ihm nichts." 

Eremia schwieg. Was Anninka da sagte, das halte, 
wenn auch halb unbewußt, immer an ihm genagt. 

„Ich gab ihm Grund, unzufrieden mit mir zu sein," 
sagte er nach einer Weile. „Tumitru gab ihm nie zu 
einer .Klage Anlaß." 

„Tn hättest ein nettes Leben angefangen," ries Anninka 
eifrig „Sic mußten doch sehen, daß Tu und ich uns 
gut waren." Sic stockte. 

„Anninka," schrie er auf, „warum sagst Tn das alles 
jetzt, wo es aus sein muß zwischen uns?" 

„Es soll nicht aus sein! Zwischen uns har sich nichts 
geändert. Was Tu gelitten hast, das habe ich mitgelitten. 
O, Erentia, denkst Tn nicht, wie mir zu Mute ivar, als 
sie Dich verurteilten? Nur einmal sage mir, daß Tn mich 
lieb hast wie früher." 

„Mehr, tausendmal mehr!" Er riß sie an sich und 
bedeckte sie mit seinen Küssen. „Tn Einziggcliebte, mein 
Leben lang will ich Tich auf meinen Händen kragen." 

„Eremia!" Sie überließ sich willig seinen Küssen; 
lange war unter der alten Tanne nichts zu vernehmen als 
das Kosen der Liebenden. 
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stäche nich: größer als 50 gm und von den übrigen Keller--: 
räumen ourch seuersesle Wände ohne Oesfnrmgen abge 
schlossen sind. Bi-? zum Keller hinabreichende Schaufenster 
sind zulässig, falls sie gegen die Jnnenräume des Keller- ■ 
geschosses senersesl abgeschlossen sind. 

Kellertreppen dürfen nirgends in unmittelbarer Per 
bindung mit anderen Treppen des (Gebäudes stehen. 

2. Kellergeschosse von mehr als 500 qm Grundfläche 
sind durch massive Brandmauern von wenigstens 0,25 in 
Stärke in Abteilungen zu teilen, die in der Regel nicht mehr 
al? 500 qm Grundfläche haben dürfen. Ausnahmsweise dars 
die Teilung durch andere senerfeste Wände bewirkt werden. 
Keller und Kellerabteilungen von mehr als 200 <|m Grund 
stäche müssen zwei tunlichst weit voneinander anzulegende 
Zugänge hauen, die entweder unmittelbar oder durch einen 
von Brandmauer,l umgebene» Kcllerslur nach nicht über 
deckten Höfen oder nach der Straße ausmünden. Tic nach 
diesem Flur führenden Oeffnungen sind durch Trahtglas 
oder rauch und feuersichere Türe» zu schließen; die Tür 
Füget müssen nach außen derartig aufschlagen, daß der 
Verkehr im Flur und in den Treppenräumen nicht beein 
trächtigt wird. 

In Kellerabteilungen sind genügend breite Gänge ein 
zurichlen, welche durch die Abteilung in voller Ausdehnung 
führen, tunlichst in gerader Richtung auf die Ausgänge 
münden und stets freizuhalten sind. 

a i D e ck e n: ausgestakte, mit unverbrennlrchen Bausrossen aus 
gefüllte und unterhalb durchweg mit Kalk- oder Zement- 
mörtel verputzte oder mit einer in gleichem Maste feuer- 
sicheren Bekleidung versehene Holzbalkendecken,,ferner solche 
Decken, die zwar aus unverbrenulicheu Baustoffen bestehen, 
aber nicht umhüllte Eisenteile ausweisen. 

bi Wände: beiderseits verputzte Brett- oder ausgemauerte 
Fachrverkwände, Nnbitzwände, Drahtzregclwünde, Wände 
aus Asbestschiefer, aus Gips- oder Kunststeinplatten und 
dergleichen. 

Drahtglas, Elcttroglas und ähnliche auS Glas hergestellte 
Stoffe dürfen in „feuerfesten" und „feuersicheren" Wänden 
zum Abschluß von Tür- und Fensteröffnungen nur dann 
verwendet lverden, wenn ihre Größe 1 der Wandfläche, in 
der sie angebracht sind, nicht übersteigt, 

ei Türen: aus doppelte», l mm starken Eiseiiblcchplatten 
und mindestens 6 mm starken Asbest oder Korkeinlagen 
hergestellte Türen, die selbsttätig zufallen, in 5 cm breite 
Falzen aus unverbrennlicheiu Baustofs schlagen und dicht 
schließen. 

Plötzlich machte er sich frei von ihr und hielt sie 
von sich ab, so daß er ihr ins Antlitz sehen konnte. „Und 
Tein Vater?" 

„Ich weiß nicht, wie er über Tich denkt, aber ich 
glaube nicht, daß er Tich verdammk, wie die anderen. 
Tu tust ihm leid, und er hat Tich gern, das ist gewiß. 
Wäre er unseren Wünschen entgegen, er hätte mir längst 
den Umgang mit Tir verboten." 

„Anninka, wenn er mich zum Sohne nähme, er sollte 
es nicht bereuen. Ich wollte keinen Willen haben als den 
seinen. Wie ans sich selber sollte er sich ans mich verlassen können." 

„Feh glaube, er weiß das und Tn bätest ihn nicht 
umsonst »in mich." 

„Anninka, wäre es möglich?" 
Wieder umschlangen sich die Liebenden. Ta drang 

ein Kiageton aus der nahen Hütte zu ihnen. „Es ist 
der Pater," sagte Eremia „er jammert oft in der Nacht. 

Plötzlich veränderte sich der Ausdruck seiner Züge. „Was 
wird aus meinem Vater, Anninka?" 

„Es ist schlimm, daß er Tir zur Last liegt," sagte 
Anninka, „aber er ist Tein Vater. Es wird sich schon 
ein Plätzchen für ihn bei uns finden. Seinetwegen sorg' Tich 
nicht." 

„Aber dir Kinder!" schrie Eremia jäh auf, „die Kinder! 
Wie konnte ich sie vergessen!" 

„Tie Kinder?" wiederholte Anninka erschrocken. „Es 
sind doch nicht Teine Kinder. Was gehen Dich die 
Kinder an?" 

„Ich nahm ihnen den Pater, und sie haben niemand 
als mich," sagte Eremia dumpf. 

„Tu wirst Tich doch nicht an die Kinder binden wollen?" 
Anninka war blaß geworden. 

„Wollen? Ich mußl" 
„Te. Kummer hat Tir den Verstand verwirrt. Wenn 

Tn Tich mit den Kindern beladen willst, was bleibl denn 
für mich?" 

„Was soll ans den Kindern werden?" 

Kcllcrabtkilungen müssen Vorrichtungen für eine wirk- 
same Entlüstnng, am zweckmäßigsten durch Fenster, erhalten. 

3. Maschinen und Heizräume im Keller sind durch 
senerfeste Wände von den übrigen Kellerraumen zu trennen, 
etwaige Oeffnungen sind rauch nird feuersicher abzuschließen. 

II. Viertes Stockwerk und T a ch g e s ch o ß. 
4. Wohnräume im vierten Stockwerk und im Dach- 

geschosse sind verboten. 
5. Tas Tockigeschoß darf keinerlei unmittelbare Ver 

bindung mit den Geschäftsräumen der unteren Geschosse er- 
halten Es ist von de» Trepenhäusern durch massive 
Wände zu trennen; etwaige 'Oeffnungen in diesen Wänden 
sind ferrer und ranchsicher abzuschließen. 

III. Bauliche Anordnungen. 
6. Eiserne Konstruktionsteile (Säulen, Unterzüge, 

Teckenträger rc.) sind glutsicher einzuhüllen. Eine Um 
hüllrrng der an den Außenflächen der Gebäude gelegenen 
Teile ist nicht erforderlich. 

7. Tecken unmittelbar über Geschäftsräumen sind aus 
seuersesle» Baustossen herzustellen. Teckendurchbrechnngen 
znm Zwecke der Vereinigung von Räumen verschiedener 
Geschosse zu einenr einheitlichen Raum sind nur mit einer 
Mindestgröße von 100 gm zulässig. Es sind jedoch Ent 
iüstungsvorrichlnngen in der oberen Teckc oder deren nächster 
Nähe einzurichlen: diese Vorrichtungen müssen von girier 
außerhalb der Verkaufsräume gelegenen gesicherten Stthe 
des Erdgeschosses ans gehandhabt werden können. 

8. Größere Lagerräume müssen in der Regel jener 
und rauchsicher von den Geschäftsräumen getrennt sein. 

9. lieber Fenstern,, welche zrrr Ausstellung von Waren 
dienen (Schaufenster), muß die Frontwand in einer ^Höhe 
von 1,0 m feuerfest geschlossen bleiben; dabei muß der Sturz 
der Schausensteröffnung 0,30 in unter den Teckenabschluß 
herr.breick en. Eine Verminderung dieser Maße ist zulässig, 
wenn das Schaufenster gegen den Jnnenrannr feuersicher 
abgeschlossen wird (vergl. Ziffer 30 Abs. 2). 

>0. In größeren Geschäftsräumen dars behufs Ein 
schränkung eines Feuers die Anbringung fester, unverbren» 
sicher, etwa 1,0 >>, von der Tecke herabreichender Treu- 
nnngsstceisen an geeigneten Stellen gefordert werden. 

II Fenstervorbauten sind oben feuersicher abzudecken. 

■') Zur gtutirchereu llmmautetnug von Eisenkonstruktionen 
sind schlechte'Wärmeleirer zu verübenden, welche geeignet sind, die 
Uebertragung hoher Wärmegrade ans die Eisenteile und die 
Verringerung ihrer Tragfähigkeit zu verhindern. 

..Die Gemeinde muß sie versorgen wie alle Waisenkinder." 
Er stand eine Weile, ohne sich z» bewegen. „Ich muß 

die Kinder behalten," sagle er dann, „ich habe es Joana 
geschworen." 

„Geschworen?" wiederholte sie entsetzt. 
„Sie bat mich mit den Augen, und ich gab ihr die 

Hand darairs." 
„Tas war kein Schwur." 
„Toch, es war einer/' 
Anninka richtete sich zürnend aus. „Warum sagtest 

Tu das von den Kindern nicht gleich?" 
„Ich vergaß sie," sagte Eremia traurig, „vergaß alles, 

als ick) Tich sah." 
„Tu wirst uns beide nicht unglücklich machen," bat sie 

mir zuckenden Lippen, „Tir hast der Joana geschworen, 
die Kinder nicht zu verlassen, hast Tn nicht auch mir ge 
schworen, mich nie zu verlassen? Und Tu willst diesen 
Schwur jetzt brechen! —• Wir können den Kindern ja 
manches Gute erweisen, oft nach ihnen sehe» —" 

„Versrrche mich nicht über meine Kraft, Anninka, jeder 
muß seinem Gewissen folgen. Ich schulde mein Leben den 
Kindern." 

„Wie Tn es Deinem Bruder schuldetest!" rief Anninka 
außer sich. „Tn willst ein Mann sein? Ein Schwächling 
bist Tn, ein Feigling, opferst Tich für andere und treibst 
sie damit in den Tod. Nun gibst Tn mich für die Kinder 
preis Leichl genug scheint es Tir zu werden." 

„Anninka, Tn glaubst selbst nicht, was Tu sagst!" 
„So zeige, daß ich Tir wert bin. Sei ein Mann! 

Ist es nicht genug, daß Tn Deinen Vater als Last mit 
Dir schleppen mußt? Willst Tu mir arrch noch vier Kinder 
als Heiratsgni mitbringen?" 

Er beugte sich stumm vor rnrd sah ihr ins Gesicht, 
als wallte er sich ihre Züge für immer einprägen. Tann 
streckte er ihr die Hand hin: „Laß uns in Freundschaft 
auseinandergehen, Anninka. Ich kann die Kinder nicht 
verlassen." 
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Behufs tunlicher Verhütung der Uebcrtragung eines 
Feuere- in obere Wohnungen, Arbeitsstätten oder andere 
zur Vereinigung einer größeren Zahl von Menschen bc 
stimmte Raume sind an den Fronten unter den Fenstern 
dieser Räume stärker ansladende nnverbrenntiche Gesimse 
oder Ucberdachungen anzubringen. 

Um Unfällen durch Herabfallen großer Scheiben vor 
zubeugen, sind die Fenster der oberen Geschosse dnrch Sprossen 
in Felder von höchstens 2 qm Fläche zu teilen oder be 
sonders zu sichern. 
IV. Treppen, Türen und Vorkehrungen zu r 

Entleerung. 
12. Zahl und Lage der Ausgänge von den Verkaufs 

räumen im Erdgeschoß ins Freie sind so zu bemessen, daß 
von jedem Punkte des Erdgeschosses ein Ausgang aus 
höchstens 25 rn Entfernung erreichbar ist. 

Tie Gesamtbreite aller Ausgänge muß aus je 100 qm 
im Erdgeschoß bebauter oder mit Glasdächern überdeckter 
Grundfläche mindestens 0,3 m betragen. Kein Ausgang 
darf aber weniger als l m breit sein. 

Airsgänge, die durch Treppenhäuser hindurchsüliren, 
gellen nicht als notwendige Ausgänge im Sinne der vor 
stehenden Anforderungen. 

Ausgänge, die ans Höfe führen, werden als notwendige 
nur dann gerechnet, wenn die Höfe nicht weiter als 25 m 
von der Straße entfernt sind und mit ihr durch feuerfest 
umschlossene Tnrchfahrten in Verbindung stellen, die ihrer- 
seits mindestens der halben Gesamtbceitc der aus die Höfe 
führenden Ausgänge entsprechen, keinesfalls aber weniger 
als 3 m breit sein dürfen. 

Für Grundstücke, bei denen wegen geringer Tiefe Tnrch 
sahrten nach den baupolizeilichen Bestinrmnngen nicht er 
forderlich sind, genügt ein Turchgang von der halben Breite 
der auf die Höfe führenden notwendigen Ansgänge; doch 
muß er mindestens eine Breite von 1,50 m haben. 

J3. Von jedem Punkte des 1., 2. niid 3. Stockmerks 
aus muß eine Treppe von mindestens 1,50 m und höchstens 
1,80 m Lansbreite aus höchstens 25 m Entfernung erreichbar 
sein. Tiefe notlvendigen Treppen müssen von den Geschäfts 
räumen getrennte feuersichere Verbindungen mit der Straße 
haben 

In Wänden, welche Turchgänge oder Turchsahrten nach 
der Straße von Geschäftsräumen trellnen, dürfen feuersichere 
Türen, nicht aber Schausensteröfsnnngen hergestellt werden. 

Sie stieß die Hand zurück. „Behalte Teine Freund 
schast und behalte die Kinder! Ich werde schon einen 
andern finden, der mich mehr zil schätzen weiß als Tu. 
Nie wieder will ich etwas von Tir sehen! Möchte Dich 
oicser Abend einst reuen, wie mich jedes gute Wort reut, 
das ich Tir gab. Elend sollst Tn werden, wie Tn mich 
eiend gemacht hast!" 

Sie ivandte sich ab und stürmte den schmalen Weg 
zum Torfe zurück. Er stand und sah ihr nach, so lange 
noch ein Schimmer ihrer (slestali zu sehen war. 

Ten Rest der Nacht verbrachte er unter der alten 
Tanne sitzend. Am nächsten Tage holte er eine alte Frau 
ans dem Torfe zur Aussicht für den Vater und die Kinder 
und kam hierher, um Arbeit zu bitten. Auf mein Befragen, 
was ihn von der Heimat vertreibe, erzählte er mir seine 
Geschützte, wenn auch nur in wenig Worten, die Einzel 
leiten erfuhr ich von anderen. 

.Ich nahm ihn unter meine Arbeiter aus und lvies 
ihm eine Hütte für sich und die Seinen zur Wohnung 
an, das mag acht Jahre her sein. Seitdem lebt er hier 
und hat mir noch keinen Anlaß zur Klage gegeben. Sein 
Vater starb bald nach seiner Hierherknnst." 

, Armer Eremia," sagte der Gast. „Und Anninka?" 
„Sie heiratete bald nachher einen reichen H-olzhändler. 

Tie Ehe blieb kinderlos und soll nicht glücklich sein. 
Wenn es Tir recht ist, können wir bei unserem Spazier 
rill an Eremias Hütte vorbeikommen." 

Eine halbe Stunde später trabten die beiden Freunde 
aus ihren beiden kleinen flinken Pserden durch das Torf. 
Bei einer Biegung des Weges sahen sie Eremias Be 
Hausung vor sich liegen, eine halb in die Erde gebaute 
Hütte. Aus der Fenerstelle davor tvar eben das Abend 
essen, die Mamalika, bereitet worden. 

Tre drei Kinder saßen noch mit Stücken davon um 
den Baumstumpf, der den Tisch vertrat. An der Wand 
der niederen .Hütte gelehnt, stand Eremia, die Slrme über 
der Brust gekreuzt, und blickte wohlgefällig nach einem 

Verkaufsräume im Tachgeschoß müssen neben 
etwaigen den Verkehr mit anderen Geschossen vermittelnden 
Treppen (vergl. Ziffer 5) noch besondere, unmittelbar aus 
die Straße oder einen Hof führende, von jedem Punkte 
des Geschosses ans höchstens 25 m Entfernung erreichbare 
Treppen von mindestens 1,50 in und höchstens 1,80 in 
Laufbreite haben. Ein Anschluß der sonstigen Räume des 
Dachgeschosses an diese Treppen soll nicht ausgeschlossen 
sein. 

Treppenhäuser sind mit Vorrichtungen zu verseben, 
welche eine wirksame Entlüftung sicher stellen und vom Erd 
gcschop aus bedient werden können. 

Verschlage, gleichviel welcher Art, sind unter Treppen 
nicht zulässig. 

14. Freitreppen im Jnnenraum an größeren Tecken 
dnrchbrechungen (vergl. Ziffer 7) bedürfen keines Abschlusses, 
werden aber bei Bemessung der norivcndigen Treppen nicht 
in Anrechnung gebracht. 

Zwisckcntreppcn müssen feuersicher abgeschlossen werden, 
sind aber nach dem Tachgeschoß überhaupt nicht, nach oem 
Keller nur mit den in Ziffer 1 vorgesehenen Maßgaben 
zulässig. 

15. Haben die zu Verkausszwecken benutzten Geschosse 
größere«. Ilmsang und liegen über oder neben ihnen Woh 
iiuugen oder solche Arbeitsräume und Kontore, die nicht im 
Berkel,rsbereich des Publikums liegen, so müssen diese Woh- 
nungen und Räume, abgesehen von den gemäß Ziffer 13 
auzulegenden notwendigen Treppen, noch besondere, mit Ber 
kauss oder Lagerräumen nicht in Verbindung stehende, ins 
Freie führende Treppen baben. Außerdem bleibt dem Pflicht 
mäßigen Ermessen der Polizeibehörde überlassen, zu fordern, 
daß derartige Wohnungen und Räume durch feuerfeste Wände 
und Teclcn von den dem Verkehr des Publikums dienenden 
Räumen zu trennen sind. 

1 <>. Tie für hie Entleerung in Betracht kommenden 
Türen müssen nach außen ausschlagen und leicht beweglich 
eingerichtet sein. Kanten und Schubriegel sind unzulässig; 
der Verschluß muß von iiincn leicht zu öffnen sein. 

17. Vorhänge an den nach Treppen und Ausgängen 
führenden Türen sind unzulässig. Zur Verhinderung von 
Zug dürfen daielbst Windsänge angebracht werden. Tnrch 
Türflügel in geöffnetem Zustande darf der Verkehr in 
Korridoren, Treppenräumen ic. nicht behindert, auch dürfen 
die Treppenhäuser nicht über die freie Treppenlaufbreite 
hinaus beschränkt werden. 

etwa dreizehnjährigen Buben hin, der ein nngesatteltes 
Pserl ninhertummelte. Tic braunen, sehnigen Füße wie 
Eisenktammern um das Tier geschlagen, die Augen blitzend, 
den Mund halb geöffnet, so daß die weißen Zähne zwischen 
den roten Lippen hervorblinkten, suchte er das mutwillige 
junge P'erd seinem Willen gefügig zu machen. 

Jetzt sah Erensia die Reiter und neigte grüßend den 
Kops. Mit königlichem Anitande, wie der Gast zu sich selber sagte. 

„Tein Georghe* wächst heran." 
„Ta, da, Tom."**) Ein stolzes Lächeln flog über 

Eremias Gesicht. 
„Was willst Tn aus ihm machen? Soll er auch 

Asier in den Gruben arbeiten?" 
„Nu, nu! ’**) Er will hinaus in die Welt, und ich iverde 

ihn nicht halten. Schon nächstes Jabr denke ich ihn nach 
Bnkureschti 4) zu bringen." 

.Jetzt hatte der Kpaloe die Herrschaft über das Pferd 
gewonnen. Einen durchdringenden Psisf ausstoßend, schoß 
ec >vie ein Pfeil den Weg dahin, bis der nahe Wald 
ihn ausnahm. 

Tie Freunde ritten weiter. „Ob er das Glück oraußen 
finden wird?" 

„Vielleicht. Er sieht ans, als ob er das Leben leck 
ergreifen werde, statt sich von ihm ergreifen und zer 
malmen zu lassen, wie sein Pflegevater es tat." 

Voir der Waldecke blickten sie noch einmal zurück. Un 
beweglich stand Eremia da, die Arme über der Brust, das 
bronzefarbene Antlitz mit den klassischen Zügen klar von 
der Abendsonne beschienen, der Blick nicht mehr dem Walde 
zu, sondern hinaus in die weite, schimmernde Ferne gerichtet. 

„Jeder Zoll ein Held," murmelte der Gast. 
„Ja," fügte der Freund hinzu, „ein Held, nur nicht 

der Tat, sondern des Leidens." 
*) Georg. 
**) Ja. ja, Herr. 
***) Nein. nein. 
f) Bukarest. 
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18. Türen und ihre Verschlüsse müssen stets Icichl 
gangbar sein. 

' 19. Ausgänge sind als solche mit großer, leicht les- 
barer Schrift kenntlich zu machen. Tie nächsten Wege zu 
ihnen and die Breiten dieser Wege sind polizeilich sest 
zulegen: diese Wege sind dauernd offen zu halten und durch 
iu die Äugen fallende Richtungspfeile zu bezeichnen. 

20. hinter durchbrochenen Brüstungen von Galerien 
vo» Lichthösen muß zur Berbtttung der Uebertragung von 
Feuer von einem Geschoß zum andern ein von der größten 
Ausladung des Brüstungsgesimses ab gerechnet mindestens 
1,0 in breiter durchgehender Raum von allen Gegenständen 
frei bleiben: im 1. Stockwerk dürseu brennbare Gegen 
stände abgesehen von stark verglasten Kästen und höl 
zcrnen Auslage oder Geschäftstischen innerhalb 2,0 m 
Abstand von durchbrochenen Brüstungen oder von der größten 
Ausladung der Brüstungsgesimse nicht ausgestellt werden. 
Falls die Turchbrechuugen von Brüstungen feuersicher (durch 
TrahtglaS, Eisenblech k.) geschlossen werden, dürfen diese 
Maße aus 0,5 in bezw. 1,5 in eingeschränkt werden. 

Leicht brennbare Gegenstände dürfen au den Brüstungen 
sowie an Säulen oder Treppenwäuden nicht derartig auf 
gehängt oder binabgeführt werden, daß sie eine lieber 
tragung von Feuer ermöglichen. 

V. B e l e u ch t u n g. 
u) durch Petroleum, Spiritus, Gas. 

21. Petroleum darf in Verkaufsräumen überhaupt nicht 
verwendet werden, in Betriebs- und Lagerräumen nur von 
40" \!»'l Test an (Kaiseröl, Salonöl). In Räumen mit 
besonders leicht entzündlichen Gegenständen ist nur die Be 
Nutzung von schweren Mineralölen von über 100" Aböl 

I esi statthast. 
Spiritus dars nur in Kontorräumen verwendet werden. 
22. Stehlampen müssen einen breiten und standsicheren 

Fuß haben, dürfen aber in Verkaufsräumen nicht benutzt 
werden. 

Petroleum und Spirituslampen dürfen nicht Bassins 
aus zerbrechlichem Stoff haben 

Hängelampen sind sicher zu befestigen und von brenn 
baren Gegenständen oberhalb mindestens 1 m, unterhalb und 
seitlich mindestens 0,25 m entfernt zu halten. Eine geringere 
Entfernung von Gegenständen oberhalb von Hängelampen 
darf zugelassen werden, wenn über letzteren Blaker iu Größe 
von etwa 0,15 m im Durchmesser feuersicher angebracht 
werden. 

23. Gasmesser dürfen nicht unter Treppen aufgestellt 
werden. 

Für grösjcre Warenhäuser dars gefordert werden, daß 
für Gasmesser besondere, feuerfest umschlossene, Licht und 
Lusi von außen erhaltende Räume eingerichtet werden. Tie 
Gasleitüng muß auch außerhalb des Gebäudes leicht ab 
stellbar sein. 

24. Bewegliche Gasarme sind nicht zulässig. 
25. Tiefe Beleuchtungskörper müssen tunlichst über den 

Verkehrswegen angeordnct nnd gegen Berührung mit bren 
baren Gegenständen gesichert werden. 

Verlaufs und Tekorationsgegenstände an Beleuchtungs- 
körpern auszuhängen, ist verboten. 

li) durch elektrische Anlagen. 
26. Für elektrische Einrichtungen sind die vom Ver 

bande Teutscher Elektrotechniker ausgestellten Vorschriften 
für die Errichtung elektrischer Starkstromaulagen maß 
gebend. 

Außerdem sind folgende Sonderanforderungeu zu 
stellen: 

27. Elektrische Beleuchtungskörper sind tunlichst über 
den Verkehrswegen anzuordnen. Sie dürfe» sich nicht in 
unmittelbarer Nähe leicht brennbarer Stoffe befinden, auch 
nicht von solchen Stoffen umhüllt werden. 

Glühlampen in der Nähe von entzündlichen Stoffen 
müssen mir Vorrichtungen (Ueberglockcn oder dergleichen) 
versehen sein, welche die Berührung der Lamven mit den 
entzündlichen Stoffen verhindern. 

28. Festvcrlegte Leitungen müssen, soweit sie mit leicht 
entzündlichen Stoffen in Berührung kommen können, bis 
in die Lampenträger oder in die Anschlußdosen vollständig 
durch Rohre geschützt sein. 

Beleuchtungskörper und andere Stromverbrauchcr, welche 
ihren Standort wechseln, sind 

entweder mit metallumhüllter Leitung 
oder mittels besonders geschützter Leitung ohne Metall 

muntel anzuschließen. 

Im ersten Falle ist das eine Ende der Metallumhüllung 
mit dem Metallmantet der Fassung leitend zu verbinden, das 
andere Ende ist an eine geerdete Leitung anzuschließen. 

Im zweiten Falle ist nur biegsame Leitung mit Wasser 
dichter Isolierhülle zulässig, die zum Schutz gegen mechanische 
Beschädigung mit einem Ueberzug aus widerstandsfätiigem 
Material (z. B. Segeltuch, Leder, .Hansschnurumklöppeluug) 
versehen ist. 

Sämtliche Schalter, Anschlußdosen und Sicherungen 
müssen mit widerstandsfähigen Schutzkästen umgeben und 
an solchen Plätzen sest angebracht sein, wo eine Berührung 
mit leicht entzündlichen Stoffen ausgeschlossen ist. 

2rd. Bogenlampen müssen mindestens 0,10 m im 
Durchmesser großer Teller erhalten, die das Herabsallen 
glühender Kohlenteilchen sicher verhüten: gläserne Aschen 
teller sind unzulässig. Bei Bogenlampen mit eingeschlossenem 
Lichtbogen (Taucrbraudbogeu) sind besondere Aschenteller 
nicht erforderlich. 

c) B eleu ch tu n g der Schaufenste r. 
30. Schaufenster dürfen nur von der Straße her oder 

iu der Art beleuchtet werden, daß zwischen dem zur Aus- 
legung von Waren bestimmten Teile des Schaufensters nnd 
den Beleuchtungskörpern nebst Leitungen eine starke Glas 
scheibe sich befindet. 

Ausnahmen können bei Schaufenstern, welche feuersicher 
gegen die Innenräume abgeschlossen sind, für elektrische 
Glühlampen und deren Leitungen zugelassen werden; die 
Glühlampen müssen jedoch eine besondere Schutzglocke er 
halten und die Leitung in Röhren verlegt werden; be 
westliche elektrische Leitungen innerhalb des Auslageraumes 
sind nicht zulässig. 

(1) Notbeleuchtung. 
31. Aue Geschäfts-, Lager und Arbeitsräume sowie 

alle. Treppen und Flure müssen mit einer Notbeleuchtung 
versehen sein, welche vom Eintritt der Dunkelheit an in 
Betrieb sein muß. Zur Notbeleuchtung sind Kerzen, 
Pslanzenöllampen oder solche elektrische Lampen, welche 
durch eine oder mehrere räumlich und elektrisch von der 
Hauptanlage unabhängigen Stromquellen gespeist werden, 
zu verwenden. Auch aus die elektrische Notbeleuchtung 
finden die vorstehend unter Ziffer 26 erwähnten Sicher 
heitsvorjchristen sinngemäß Änweudung. Tie von der 
Polizeibehörde sür die Notlampeu vorzuschreibendrn Plätze 
sind an Lrl und Stelle durch besondere Marken in roter 
Farbe und mit fortlaufenden Nummern kenntlich zu machen. 
Außer der Notbeleuchtung müssen alle zur Entleerung des 
Hauses bestimmten Türen und Ausgänge mit roter Be- 
leucht! ng, die ebenfalls vom Eintritt der Dunkelheit ab 
in Betrieb sein muß, versehen sein. 

VI. Heizung. 
32. Kachel oder Ziegelsteinöfen müssen in ber Regel 

von außen oder von wenigstens 0,50 m tiefen, mit feuer- 
sicherer. Türen geschlossenen Vorgelegen aus geheizt werden. 
Tie. Abführung des Rauches von den Lesen zu den Schorn 
steinen dars nur durch gemauerte Kanäle erfolgen. 

33. Eiserne Lesen sind nur ausnahmsweise zulässig 
und müssen alsdann mit starken unverrückbar befestigten 
Ofenschirmen versehen sein. 

34. Gasöfen bedürfen, wie andere Feuerstätten, bau- 
polizeilicher Genehmigung; sie müssen durch unbewegliche 
feste Rohre mit der Gasleitung verbunden sein; Schlauch 
Verbindungen sind unzulässig. 

35. Gaskocher, Gasplätteinrichtungen :c. müssen tun- 
lichst durch feste Rohre mit der Leitung verbunden sein. 

36. Kanäle für Leitung heißer Luft sind durchweg mit 
feuersicherem Stoff zu umschließen und so anzulegen, daß sie 
von Staub gereinigt werden können. 

In Verkaufs , Betriebs und Lagerräumen sür besonders 
leicht entzündliche Gegenstände sind Heizkörper und Heiz- 
rohre gegen Berührung sicherzustellen. 

37. Feuerungsanlagen sind alljährlich vor Beginn der 
Heizperiode in Stand zu setzen. 

VII. S i ch e r h e i t s , Lösch und R e t t u n g S 
Vorschriften. 

38. Treppen, Treppenvodeste, Flure, Seiten und 
Zwischengänge müssen dauernd von allen Verkehrshinder- 
nissen und brennbaren Gegenständen freigehalten werden. 

Tic sür das Publikum bestimmten Gänge des Innen 
raumes müssen eine rafche Entleerung der einzelnen Geschosse 
ermöglichen und tunlichst in gerader Richtung aus die Aus 
gänge führen. 

Ar den unmittelbar zu Ausgängen führenden Verkehrs- 
wegen dürren leicht entzündliche Stoffe nicht ausliegen. 
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Vor Türen und Ansgängen dürfen Verkaufstische oder 
sonstige, die rasche Entleerung beeinträchtigende Gegenstände 
luclit anfgepcklt werden. 

Saisonartikel, d. h. Gegenstände, die zu bestimmten 
Seiten einen besonders großen Andrang des Publikums 
herbciznsuhren pflegen, sind tunlichst in den unteren Ge 
schossen nntcrznbringen. 

39. Es sind Pläne in doppelter Ausführung zur bau 
polizeilichen Genehmigung einzureichen, in welche die Ver- 
kehrswege und deren Breiten (vergl. Ziffer l9) einzutragen 
sind Tie Breite der für die Entleerung wichtigeren Per 
kehrswege wird nach der Höchstzahl der zu erwartenden 
Besucher einschließlich der in Betracht kommenden Auge 
stellten bemessen und darf in der Regel nicht geringer 
als 2,0 m sein. 

40. Verkäufliche Beleuchtungsgegenstande, Kocheinrich 
tungen, Spielwaren mit Spiritnsmotoren und dergleichen 
dürfen brennend nur in besonderen, allein dafür bestimmten 
Räumen vorgeführt werden. 

II. Rauchen ist in den Berkauss und Lagerräumen, 
sowie in den Betriebsstätten verboten. Tas Rauchverbot 
ist durch Anschläge in ausreichender Zahl und Größe und 
mit deutlicher Aufschrift bekannt zu geben. 

42. Leicht verbrennliche Abfälle, Packmaterial, Kisten 
und dergleichen dürfen in Verkaufsräumen, Betriebsstätten, 
Treppenhäusern und auf Fluren und Turchgängen znr Auf- 
bewahrung nicht angehäuft werden. 

43. Tie Fcuerlöscheinrichtungen und die besonderen 
Angriffs und Rettungswege sind nach näherer Anweisung 
der' Polizeibehörde auszusübren und dauernd betriebsfähig 
zu erhalten: auch ist aus polizeiliches Erfordern ein Feuer 
melden anzulegen. Wird die Anlegung eines solchen^ nicht 
gefordert, so sind Hinweise ailf den nächstbclegenen Feuer 
melder au geeigneten Stellen anzubringen. 

44. Ans Erfordern ist in größeren Warenhäusern ;c. 
eine geeignete Alarmvorrichtung herzustellen. 

Jeder Angestellte muß über das, was er beim Ausbruch 
eines Feuere- oder einer Panik sowie beim Ertönen der 
Alarmvorrichtung im Interesse der Sicherheit zu tun bat, 
genau unterrichtet gehalten werden. 

Aus Verlangen der Polizeibehörde ist der Unternehmer 
verpflichtet, für Zeiten besonderen Andranges des Publi 
knms eine ausreichende, geschulte und ausschließlich dem 
Sicherheitsdienste gewidmete Feuerwache zu halten. 0 

45. Es ist Vorsorge zil treffen, daß eine Ueberfüll.nng 
der Verkaufsräume nicht stattfindet. 

VIII. S ch l u ß b e st i m m u n g e n. 
46. Tie gegenwärtigen Bestimmungen finden Anwen 

düng aus alte neu zu errichtenden oder in bestehenden 
Gebäuden neu einzurichtenden Warenhäuser ?c. ohne 
sede Einschränkung. 

47. Ob lind inwieweit diese Bestiinmnngen auch auf 
solche Geoäude anzuwenden sind, in denen nur im ^Erd- 
geschoß oder auch noch in dem darüber liegenden Stack 
werk größere Mengen brennbarer Stoffe seilgehalten werden, 
bleibt dem pslichtmäßigen Ermessen der Polizeibehörde vor 
behalten. 

18. Auf b e st e h e n d e Warenhäuser :c. sind von den 
gegenwärtigen Bestimmungen anzuwenden: 

a) vorbehaltlos: 
Tie sämtlichen Bestimmungen der Abschnitte V, VI 

und VII, ferner aus den Abschnitten I—IV die Besinn 
mutigen unter Ziffer 1 Abs. 1, den Ziffern 2 6, den Ziffern 
8, 10 und 11 und den Ziffern 17 20; doch dürfen dis 
auf weiteres als „feuersicher" solche Türen angesehen lverden, 
welche 

aus 25 mm starken, gespundeten Brettern von hartem 
Holz mit allseitiger Bekleidung von 0,5 min starkem 
Eisenblech hergestellt sind, selbsttätig zusallen, in 5 am 
hreiit Falzen aus unverbrennlichem Baustoff schlagen 
und dicht schließen. Ter Eisenblechbelag muß mittels 
durchgehender Niete oder 'Nägel befestigt sein, 

d) mit Einschränkungen: 
Tie Bestimmungen unter den Ziffern 7, 9 und 12 

bis 15, und zwar: 
a) Ziffer 7 mit der Maßgabe, daß feuerseste Tecken 

nur unter Wohnungen gefordert, daß aber auch liier 
seutlsichere Tecken zugelassen werden fallen, wenn diese 

J Der Unternehmer soll hierdurch nicht gehindert werden, 
sich, statt selbst eine Feuerwache zu halten, Mannschaften der 
-Trtssenerwehr gegen Bezahlung zu erbitten. 

durch darilnter angebrachte besondere Schutzdecken ent- 
sprechend gesichert werden; 

b) dir. Ziffern 9 und 12—15 mit der Maßgabe, 
daß Ausnahmen zugelasscn werden dürfen, und zwar: 

zu den Ziffern 9 und 12 schlechthin, 
zu Ziffer 13 bezüglich der Anforderung in Absatz 1, 
zu Ziffer 14 bezüglich der Anforderung in Absatz 2, 
zu Ziffer 15 dahin, daß die dort geforderten Treppen 
unter besonderen Umständen durch einen anderen 
geeigneten Rückzugsweg mit feuersicherem Ausgang 
ins Freie ersetzt werden können. 

Ans dem Feuerwcljrverlmnd der Nlicinprovin;. 
* Bad Kreuznach. Ten Brandmeistern Johann 

S ei> l e n g e r, Klempnermeister, und Johann B r a u n, 
Anstreichermeister, sowie dem Feuerwehrmann Peter 
Sen st wurden aus Anlaß ihrer 30jährigen Mitgliedschaft 
bei der freiwilligen Feuerwehr das „A l l g e m e i n e Ehren- 
zeichen" verliehe» und iliitcr anerkennenden Worten durch 
Herrn Landrat von Nasse bezw. Herrn Bürgermeister 
K i r s ch st e i n überreicht. 

Ans dem Westfälischen Feuerwehr - Verband. 
" Soest. Einen sehr schönen Verlauf hat die Feier 

des 45. Stiftungsfestes der freiwilligen Feuerwehr, 
verbunden mit der Kaisersgebnrtstagsseier, am 
Sonntag, 1. Februar, genommen. Sehr zahlreich hatten sich 
die Mitglieder mit ihren Tamen eingesunden, aber auch vom 
Magistrat und Stadtverordneten Kollegium waren eine statt 
liehe Zahl Herren zum Teil mit ihren Tamen erschienen. 
Tas Fest wurde >vie gewöhnlich mit einer Polonaise er 
öffnet. Nach Beendigung derselben nahm Herr Bürger- 
meister Hi. ten Toornkaat Koolman das Wort, 
hcrvorhcbend, daß die diesmalige Feier eine besondere Be 
deutung dadurch habe, daß zwei hervorragende Mitglieder 
der Wehr ihr lOjäbriges Jubiläum feierten. Es seien 
die Herren Branddirektor Topp und Oberbrandmeister 
Krüger. Herr Topp, der seit 1879 dem Vorstand an 
gehöre nnb seit 1895 erster Führer der Webr sei, habe sich 
um die Hebung des Feuerlöschwesens sehr große Verdienste 
envorben. Ter Feuerwehrvorstand habe desl.alb beschlossen, 
seinem hochverdienten Führer zum Jubiläumsfeste eine be 
sondere Ehrengabe in Gestalt eines Ehrenbeiles zu widmen. 
Leider sei der Jubilar durch Krankheit verhindert, am Feste 
tcilzunehmen. Eine besondere Kommission, bestehend aus 
den Herren Krüger und Winkel mann, werde sich 
daher Sonntag, 2. Februar, zu Herrn Topp begeben nnt» 
die Gabe überreichen. Aber auch der zweite Jubilar, Herr 
Krüger, sei ein um das Feuerlöschwesen sehr verdienter 
Mann. Bei manchen Gelegenheiten habe er durch feilt 
mutiges, ausdauerndes Wesen dazu beigetragen, daß das 
verheerende Element keine größere Ausdehnung gewinnen 
könnte. Ties sei namentlich der Fall gewesen beim Brande 
der von Roppenschen Scheune im Jahre 1881. Tarnin 
solle auch dem Herrn Krüger eine Ehrengabe zuteil 
werden, uitd überreiche er ihm namens der städtischen Be 
Hörden einen mit Gold nnD Silberverzierungen versehenen 

j Ehren Helm, wofür Herr Krüger herzlich dankte. Ter 
Herr Bürgermeister lenkte sodann die Blicke der Festteil 
nehmer aitf unseren erhabenen Landesherrn, Se. Majestät 
den Kaiser, welcher vor wenigen Tagen in sein 50. Lebens- 
jahr getreten sei, feierte Se. Majestät als Friedenssürlten 
und icktoß mit einem begeistert ansgenommenen Hoch auf 
Se: Majestät, woraus die Kaiserhymne gesungen wurde. 

'Nunmehr folgten aus Tänze abwechselnd gesanglich hnmo 
ristische Vorträge und Anfsührnngen, von denen besonders 
„Ter Schatz im Hause", Posse mit Gesang für l Dame 
und 3 Herren, und die „Brandwehr von Feuerhausen", 
ausgekührl von 17 Herren, hervorgehoben werden sollen. 
Wenngleich auch die übrigen Vorträge großen Beifall fanden, 
so haben doch diese beiden Aufführungen durch ihren Inhalt 
bezw. durch die darstellenden Personen ganz ungeheuren 
Beifall gesunden. Ten Anssührenden ist der Tank aller 
Fesltkilnehmer gewiß. Tie Stunden flogen so dahin, und 
mancher ivird verivlindert aufgeschant haben, als er einen 
Blick ans die Uhr warf. Tic übliche Berlositng bot den 
Tamen die gewohnte Abwechslung. Befriedigt zogen auch 
die letzteit Paare heimwärts. Tie lleberreichnng des Ehren 
beilcs an Herrn Branddirektor Topp hat heute durch die 
genannten Vertreter der Wehr stattgefunden. Tas Beil 
trägt die Widmung: „Ihrem verehrten Branddirektor, Herrn 
Karl Topp sen., zum 10jährigen Jubiläum geividmel 
0808) von der freiwilligen Feuerwehr Soest (1908). 
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Taö Brandungliilk i» Ģlbcrscld Hofkamp Nr. > 
vom 3. Januar d. I. 

Jņ Nr. 2 des „Feuerwehrmann" haben wir den Bericht 
des Herrn Branddirektors Scheller über das Brand 
Unglück in Elberfeld, Hoskampstraße Nr. 50 (Monopol, 
vom 3. Januar d. I. zum Abdruck gebracht. Ber dem 
Brande sind, wie erwähnt wurde, von der Familie Kutscher 
S ö t h e der Bater, eine Tochter und ein Lohn erstickt; 
ein anderer Sohn, der schwer verletzt ansgefunden wurde, 
ist inzwischen am 16. Januar seinen Berletzuugeu erlegen, 
so daß das tlnglück vier Opfer gefordert hat. Ter unter 
Verdacht der Brandstiftung verhaftete Kaufmann.Hugo Gesser 
ist am 20. Januar aus der Untersuchungshaft entlassen 
worden. Wie wir weiter meldeten, kam das Brandunglück 
in der Stadtverordnetensitzung in Elberfeld vom 7. Januar 
zur Sprache, und die Widersprüche zwischen der amtlichen 
Tarsteltung und den Aussagen von Zeugen waren Veran 
lassung, daß der Brandrat beauftragt wurde, mit Herrn 
Beig. Bl es sing er eine eingehende Untersuchung anzu 
stellen, darüber dem Kollegium Bericht zu erstatten und 
Vorschläge zu machen über die Abstellung etwaiger Mängel, 
lieber das Ergebnis der Ermittelung wurde nun am 
Tienstag, 4. Februar, in der Elberselder Stadtverordneten 
Versammlung Bericht erstattet. Herr Beig. Stadtbaurat 
Bl es sing er führte aus, daß eingehende Vernehmungen 
aller Zeugen, die sich gemeldet haben und die sonst bekannt 
geworden sind, durch die Herren Beigeordneter Pfeiffer 
und Assessor Di. stk e e l e stattgefunden haben. Auf Grund 
dieser Vernehmungen ist dem Brandrat Bericht erstattet 
worden, und dieser ist zu folgenden Feststellungen gelangt: 

1. Tie M c t d e c i n r i ch t u n g des 6. Reviers hat 
anS einer nicht aufgeklärten Ursache zunächst einige Zeit 
gänzlich versagt. Infolge dieser Störung der Leitung 
sind dann noch mehrere Meldungen aus diesem 
Revier verloren gegang e n. 

2. Turch diese Störungen ist die Alarmierung 
der Wehr verspätet erfolgt. 

3. Nach erfolgter Alarmierung ist die Feuerwehr nrit 
anerkennenswerter Schnelligkeit an der Brand- 
stelle eingetrosfen. 

I. Tic in der Presse ausgestellte Behauptung, der Brand 
direktor Scheller habe durch Zurückschicken der Leute eine 
Verzögerung des Alarms v e r u r s a ch t, ent 
behrt jeder Begründung. 

5. Tas Vorgehen der Wehr bei der Bekämpfung 
des Feuers und den Rettungsversuchen war mutig und 
d u r ch a u s s n ch g e m ä ß. 

6. Nach erfolgtem Alarm kommt irgend ein Per 
s ch u l d e n des gesamten Feuerwehrpersonals bei dem un 
glücklichen Ausgange des Brandes nicht in Frage. 

7. Tas Eintreffen der Feuerwehr an der 
Brandstelle ist nach der Bekundung der überwiegenden 
Mehrheit der vernommenen Zeugen wahrscheinlich etwa 
um 5>/., U f) r erfolgt. Tie von dieser Zeit abweichenden 
Angaben der Wehr beruben darauf, daß der wach 
habende Feuertelegraphist nicht sofort bei 
AlarmierungdieZeitnachderUhrausschrieb, 
>vie. dies vorgeschrieben war, sondern die Zeiten erst längere 
Zeit u a ch h e r a u s d e r E r i n n e r u n g n i e d e r s ch r i e b. 
Tie Aussagen einer Minderheit von Zeugen, die die An 
gaben des Feuertelegraphisten bestätigen, vermögen das 
Gewicht der eutgegeusleheuden Aussagen nicht zu erschüttern. 

Tazu habe ich noch zu bemerken: Zu Punkt 1: 
Tasür, daß die Meldeeinrichtung versagt hat, ist ein 
voltständig klarer Beweis durch den Morsestreifen gegeben; 
am Abend vorher ist bei der Revision des Salamanders 
der Feuermelder zuletzt gezogen worden. Bis zum anderen 
Morgen ist kein weiteres Zeichen angekommeir. Tas erste 
folgende Zeichen war verstümmelt. Taraus folgte an dem 
Melder an der Post der Anruf, und als die Wehr bereits 
durch das Tor ausrückte, die ziveite Meldung durch den 
Wecker am Rathaus. Ter Wehr konnte dies nur noch 
bei der Ausfahrt zugerufen werden. Wie die Störung eut 
standen ist, wird nie aufgeklärt werden. Zu Punkt 2: 
Tie Wehr ist kurz nach dem Anschlägen des Weckers am 
Rathause auf der Brandstelle eingetrosfen. Tann ist dem 
Branddirektor der Vorwurf gemacht worden, die Wehr babe 
aus der Brandstelle nicht sachgemäß gearbeitet, der Brand 
direktor habe die Leiter viel zu spät vorgenommen, und es 
hätten zunächst die Leute gerettet werden müssen. Ter 
Branddirektor hat nicht s o s o r t erfahren, daß, 
Menschenleben gefährdet waren, und es ist auch 511 be 
denken, daß nach den Instruktionen der Berliner Feuer 
wehr die schnellste Rettung von Personen dadurch erfolgt, 

daß das Felle-, rasch gelöscht wird. Ter Branddirektor^ hat 
auf dem Hose und auf der Straße nach den Fenstern 
gesehen und bemerkt, daß dort ein Brand nicht wütete: 
er konnte nicht aunchmen, daß die gefährdeten Leute nicht 
die Fenster sondern die Türen öffneten. Richtig ist, daß 
der Feuertelegraphist nicht seine Pflicht ge- 
tan har, wie er sie tun sollte, und bei Eingang der Alarm- 
zeichen nicht sofort die Zeit ausgeschrieben hat. Taraus 
ist der Unterschied in den Zeitangaben zurückzusühren: der 
Ar a nn ist von seinem P 0 st e n a b g e l ö st worden, 
und es ist zu bedenken, daß es sich um ein vollständig neues 
Personal handelt. 

Oberbürgermeister Fuuck wies darauf hin, saß die 
salsche Notierung ohne jeden Einfluß auf die Zeit des Ab 
rückens und die Alarmierung der Feuerwehr überhaupt ge- 
wesen ist. Positiv sei ja durch die nach allen Richtungen 
objektiv geführte Untersuchung festgestellt worden, daß der 
F e u c r w e h r a l s s 0 l ch e r k e i n V 0 r w u r f z u m a ch e n 
sei, daß sie aus die wirklich erfolgte Alarmierung prompt 
ansgerückt sei, daß sie an der Brandstätte sachgemäß und 
mit Bravour die Arbeiten ausgenommen hat. Tas sei das 
positive Ergebnis der Untersuchung des Brandoorstandes. 
Tie Ursache des Versagens der Me l d e e i n r i ch 
t u u g könne mit absoluter Sicherheit nicht f e st g e )t t (11 
werden; es stehe auch außerhalb aller menschlichen Macht, 
Einlichtungen zu treffen, die nie versagten. Was an V e r 
besser u n g e n geschaffen werden könne, werde geschehen. 
Ter Stadtverordneten Versammlung werde eine Vor- 
lage darüber zilgehen. 

Stadtverordneter Ziegler verwies daraus, daß der 
ş Beig. B l c s s i n g e r früher erklärt habe, die Wehr sei 
5,12 Uhr alarmiert worden, und das stehe aus dem Morse- 
streisen verzeichnet. Beig. Blessinger erwiderte, daß 
der Telegraphist die Zeit aus d e m Gedächtnis 
und falsch notiert habe. Oberbürgermeister F u u ck 
fügte hinzu, daß Vorkehrungen getroffen würden, eine 
vollständige Zeitfeststellung zu ermöglichen. 

Stadtverordneter Di. Gras stellte darauf noch fest, daß. 
durch das Versehen des Telegraphisten schwere Miß 
v e r st ä il d n i s s e entstanden lind daß die A l a r 
m l e r u n a jedenfalls Nicht vor 5,30 Uhr er 
folgt sei. 

Auch durch diese Feststellungen erscheint der sachverhalt 
noch nicht genügend geklärt. ' Es ist zu erwarten, daß 
noch eine weitere Untersuchung erfolgen wird. 

Lllgerbrand in Burgsteinsurt. 
* Burgsteinsurt, 4. Februar. Am 30. Januar, gegen 

2 Uhr Nachmittags, riefen die Brandsignale die hiesige 
freiwillige Feuerwehr zur Arbeit. Es brannte in dem 
Baumwotlabfall und Lumpenlager der Firma M. E. 
Wertheim, wo im Sortierraum vermutlich durch einen 
in diesem Raum unbegreislicherweise ausgestellten Oien die 
Abfälle Feuer gefangen haben. Tas Lager von ca. 
90 3u m bestand aus acht durch Mauern und eiserne 
Türen getrennten Abteilungen, welche bis unter das Tach 
mit BäumwoUabsällen gefüllt waren. Beim Eintreffen der 
Wehr stand bereits die Hälfte der Abteilungen in Flammen, 
und sprang das Feuer mit Schnelligkeit auf sämtliche Räume 
über, da die eisernen Türen nicht geschlossen 
und wo dieses doch der Fall das Feuer mit Leichtigkeit 
durch das mit Theerpappe gedeckte Tach seinen 
Eingang fand. Von dem Lager war nichts zu 
retten, und die Wehr beschränkte sich darauf, die neben 
diesem Lager neu erbaute Weberei und Maschinen 
g e b ä u d e zu schützen, was bei angestrengter Arbeit 
und da der Wind günstig war, auch gelang. Tie Weberei 
ist durch eine Brandmauer (?) von dem Lager getrennt, 
doch befanden sich in dieser Mauer unverständlicherweise 
wohl e i n T u tz e n d Löcher, in denen die Transmissions 
läge: ausgestellt sind. Tie Löcher wurden schnell mit Steinen 
und Lehm vermauert, so daß erst jetzt eine Brandmauer 
entstanden ist. Tie Wasserverhältnisse waren sehr schlecht, 
da solches nur für zwei Spritzen von dem am Güter 
schuppen liegenden Hydranten der Eisenbahnverwaltung ent 
uommen werden konnte; der auf dem Fabrikplatz ausgestellte 
Brunnen versagte, so daß das hier ausgestellte Ekerät nur 
wenig leisten konnte. Tie Macht des Feuers war gegen 
12 Uhr Nachts gebrochen, und konnte die Wehr, oa eine 
Gefahr für die Webereigebäude nicht mehr vorhanden war, 
unier Zurücklassung einer starken Brandwache abrückcn. Tie 
verbrannten Vorräte sollen 800 bis 1000 Toppelladungen 
betragen haben, in denen die Glut noch heute fortglimmt, 
alles zu einem kleinen Häufchen Asche zerstörend. 



Der Westfälische Feuerwehr - Verband beab- 
sichtigt, für die Wehren des Verbandes eine 

Normal - Uniform 
einzuführen. 

Leistungsfähige Lieferanten von Feuerwehrröcken werden 
gebeten, bis zuni 1. April d. J. Musterstücke mit Preisangabe 
an den '2. Vorsitzenden Herrn Branddirektor W. Velten in 
Bochum einzusenden. 

(ielseukirclieu II, den 8. Januar 1908. 

Westfälischer Feuerwehr-Verband. 
Herrn. Franken. Vorsitzender. 

nunmninnui 

Eine 30 jährige 
Probezeit hat die 

Reinecken & 

Lohrmann 
Unna - Königsb. 

Westf. 1330 

Eisenkonstruktioneu 
Feuerwehr- 

steigertiirme 
Gerätehauser 

Schlauch- 
trockenturme. 
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hinter sich und hat sich während 
dieser Zeit 

aufs beste bewährt! 
Sie ist die einfachste und leicht- 

verstii ml lichste aller Schlauch- 
kupplungen. 

Sie ist unverwüstlich im Ge- 
brauch und kann am billigsten 
hergesteUt werden. 

Sie war die erste patentierte 
K upplung mit gleichen Hälften 
und ist weit verbreitet. 

Ihre Anschaffung erleichtert den 
Dienst der Mannschaft und 
erhöht die Schlagfertigkeit 
der Wehr! ms 

Crefher & Cie., 

Frei bürg i. Bad.. 
Spritzenfabrik und Giessereien. 
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Carl Â. Nagler, Gotha 
Spezial - Geschäft für 

Feuerlöseli-Geräte mul 
Feuerwehr-Requisiten 

liefert 

Schläuche aller Art 
n Nonnaiverschraubungen 
und alle Sorten Schlauch- 
Kupplungen, sowie sämt- 
liche Ausrüstungsstücke zu 
Rettungs-bezw. Feuerwehr- 
zwecken in fachpeniiisser 
und solider Ausführung. 

Kataloge gratis. 

IE 31 

£. Dom, Elberfeld 

Spezial-Geschäft in Teuerwehr-Jfrtikeln 
empfiehlt in solider und sauberer Ausführung 

sämtliebePersonalausrüstungen, besonders Reime 

’n jeder Ausführung, Gurte und Beiltaschen, Beile, 

Leinen. Karabinerhaken. Tackeln, Rakenleitern, 

Rauchschutz- und Rettungsgeräte. 

HuerÜGtungcn für Sanitäts - Kolonnen. 

  JVIan verlange Preislisten. — . 

Feuer 

Lösch-Eini’ichtungen 
nur bestens bewährte Systeme. 

' Komplette Ausstattungen 

für Feuerwehren. 

Mecliau. Schiebe- und Rettungsleitern, Drehleitern, 
Feuerspritzen, Zubringer, Mannschafts-, Geräte- und 

Schlauchwagen. 
Alle persönlichen Ausrüslungsstücke, Feuerhähne, Hydranten etc, 
Fabrikation von Schlauchkupplungen eingeführter Systeme. 

Schlauchkupplung nach bisherigem Patent 44 341 (lt Abbild, i 
welche lt. Beschluss «.1 er Provinzial-Fcuerwehr-Verbände Rhein- 
lands und Westfalens als Normal-Ucbergangsstiick gewählt wurde. 

Honigs verbesserte Ideal-Moment-Schlauchkupplung 
mit gleichen Hälften mit oder ohne bewegliche Schlauchstutzen. 
Terlinden - Schlauchkupplung Kn. i’.randdir. Giersbcrgi 
Beste, billigste, betriebssicherste Kuppelungen der Gegenwart 

liefert in sorgfältigster Ausführung 

Aug. Honig, g. nt. b.H., Köln-Nippes 

Geschäftsgründung 1832. 
Höchst prämiiert auf allen beschickten Ausstellungen. 

Zur besonderen Beachtung! 
Alle unsere Spritzen und Feuerlöschfahrzeuge werden auf W unsch 
mit der von vielen Autoritäten als bisher unerreicht bezeichneteu 

Xoko-Pateiitachse I». R. !*• 100033 
welches Recht unserer Firma nur allein zustcht, versehen. 

Hauptvorteile dieser Achse sind: 
Genaueste und sicherste Nachstellbarkeit! Einfachste Handhabung! 

Grösste Sicherheit im Gebrauch! >-s° 

lOOO M. Neben-Verdienst. 

Für den Verkauf meiner durch 
J>. R. <4. 
>>. R. \V. 
J). K. W. 
l>. R. W. „ 
Oosterr. Patent ,, 
b nga i. ,, „ 
Belg. „ „ 

N (immer 249 <>53 
„ 7<> 558 

70 840 
7t» 989 
24-018 
34 551 

180 748 
gesetzlich geschützten, überall sehr vorzüglich be- 
währten 

Rutanschläuche 
suche ich allerorts tüchtige Vertreter gegen 
hohe Provision. Feuerwehr - Mitglieder bevorzugt. 

Friedrich Friedemann 
Scliläuoliolabrik 

Langenleuba-Niederliain. - - 

Uniformen 
in Baumwolle und Leinen, besonder« ▼on/.iihafte Bedienung. 
Up|mp 8 xu den IJCIIIIC .-nhe.itien. 
GH-ip ' U I IC 
Dpļļp ‘ L>CI IC 

Carl Henkel 

Schläuche 80tvie Scblaucb- 

atMeirom Stink L«der fcearbeitrt. 
für K*r/,en u. Oelbrand. Fe* 
troleum* u. Wach'ifackeln. Laternen 

Signal Instrumente, 

Bielefeld m-*'*-»* 

Feuerwelir- 

KeqiiÌ!SÌteiifHl>rik. 

einmal gewaudeue Alarmhörner. 
Spezialität: 

Persönliche A<isrÖ8tmi2< 
Muster itixl 1’rtîÌKlÌHfeTt stclx-n /m 1 Jiet tuten. 

r* "|UisUeu,.svlilam liwagen, 
ßer&tewagen. 

I aitai-n H»keiil8itern, Arwtellleitsrn. Leitern N(.„. 
..51 ueni-Wrlüjiucrungsleiu r". 

Rettungsgeräte, JÄÄ 
Imlier Triigfiiliigkait. S(iruiiļ{tOuher. 

Sanitätseinrichtungen, 
Verband tuschen. Verband kästen, Verband • 

Päckchen, Trag- und Fahrbabren. 
Sämtliche Ausrustungen für Sanitätskolonnen. 
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